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Vertretung in der ETV 
In Ausnahmefällen muss auch ein 
 Vertreter akzeptiert werden, der in der 
Teilungserklärung ausgeschlossen ist.
Amtsgericht Bottrop,  
Urteil vom 8. Juni 2022 – 20 C 30/21 

Problemstellung

Das Recht, an der Eigentümerversammlung 
teilzunehmen und damit die Mitgliedschafts
rechte auszuüben, gilt nach absolut herr
schender Meinung als das vornehmste Recht 
eines jeden Wohnungseigentümers. Um in 
der Eigentümerversammlung „unter sich“ 
zu bleiben, sehen viele Teilungserklärun
gen vor, dass eine Vertretung auf der Eigen
tümerversammlung nur durch bestimmte 
Personen wie etwa Ehegatten oder andere 
Wohnungseigentümer zulässig ist. Das stößt 
in Ausnahmefällen an Grenzen, wie die hier 
besprochene Entscheidung zeigt. 

Die Entscheidung

Die Kläger, ein Ehepaar, waren Mitglieder 
einer Wohnungseigentümergemeinschaft in 
Bottrop. Beide Miteigentümer waren hoch
betagt. Der Ehemann verstarb während des 
Prozesses. Die Klägerin stand zum Zeitpunkt 
der letzten Eigentümerversammlung unter 
Betreuung und war seit etwa drei Monaten 
vollstationär in einem Pflegeheim unterge
bracht, was den übrigen Eigentümern auch 
bekannt war. Auf der Eigentümerversamm
lung im Herbst 2021 wurden Beschlüsse zur 
Hausgeldabrechnung, zum Wirtschaftsplan 
und zur Beauftragung eines Sachverständi
gen gefasst, der die Ursachen von Feuchtig
keit im Kellerbereich aufklären sollte.
An der Eigentümerversammlung wollte 
ein Vertreter der Kläger, mutmaßlich der 
Betreuer, teilnehmen. Die anwesenden Eigen
tümer lehnten eine Teilnahme des Vertreters 
mehrheitlich ab. Die Kläger erhoben deshalb 
Beschluss anfechtungsklage und argumen
tierten, ihnen sei es persönlich nicht möglich 
gewesen, der Eigentümerversammlung teil
zunehmen. Der Ausschluss eines Vertreters 
sei deshalb nicht rechtmäßig und führe zur 
Unwirksamkeit der auf der Eigentümerver
sammlung gefassten Beschlüsse.
Die Wohnungseigentümergemeinschaft hin
gegen verwies auf die Teilungserklärung. 
Dort war geregelt, dass eine Vertretung in 
der Eigentümerversammlung nur durch den 

Ehegatten oder einen anderen Wohnungs
eigentümer zulässig ist. Über die Vertre
tung von Eigentümern durch externe Perso
nen muss die Eigentümerversammlung mit 
Mehrheit entscheiden. Das Gericht gab den 
Klägern recht und erklärte die Beschlüsse 
für unwirksam. 
In seiner Begründung verwies das Gericht 
darauf, dass grundsätzlich die rechtsge
schäftliche Vertretung eines Wohnungsei
gentümers in einer Versammlung zulässig 
ist. Das ist keine Besonderheit des Woh
nungseigentumsrechts. Grundsätzlich kann 
sich jeder bei der Vornahme von Rechts
geschäften von einem anderen vertreten 
lassen. Davon gibt es nur wenige Ausnah
men wie etwa die Eheschließung. Umge
kehrt gilt genauso, dass der jeweilige Ver
tragspartner eine Stellvertretung des Ande
ren nicht akzeptieren muss und auf einer 
höchst persönlichen Vornahme bestehen 
darf. Das ist Ausdruck der Freiheit, Verträge 
zu schließen oder es eben auch zu lassen. 
Deshalb ist es grundsätzlich auch zulässig, 
dass Wohnungseigentümergemeinschaften 
die Vertretungsmöglichkeiten auf bestimmte 
Personenkreise beschränken. 

Diese Freiheit in der Rechtsgestaltung darf 
nun umgekehrt nicht dazu führen, dass ele
mentare Rechte des jeweiligen Vertragspart
ners, hier der Kläger, unzumutbar einge
schränkt werden. Das Recht zur Teilnahme 
an der Mitgliederversammlung gehört zu 
den unantastbaren Mitgliedschaftsrechten 
der jeweiligen Wohnungseigentümer. Beiden 
Eheleuten war es nicht nur nicht möglich, 
persönlich an der Eigentümerversammlung 
teilzunehmen. Aufgrund ihres Alters bzw. 
ihrer Erkrankung und Pflegebedürftigkeit 
konnten die Kläger auch nicht von der Mög
lichkeit Gebrauch machen, sich von dem 
jeweiligen Ehegatten vertreten zu lassen. 
Auf die Möglichkeit, sich von einem anderen 
Miteigentümer vertreten zu lassen, müssen 
sich die Kläger nicht verweisen lassen. Bei 
dem Recht, an der Eigentümerversamm

lung teilzunehmen, geht es nämlich nicht 
(nur) darum, dass bestimmte Miteigentums
anteile auf der Versammlung vertreten sind, 
sondern auch darum, als Miteigentümer argu
mentativ tätig an der Versammlung teilneh
men zu können. Der Ausschluss des Partei
vertreters aus der Eigentümerversammlung 
verstößt damit gegen den Grundsatz von 
Treu und Glauben, weil es einerseits den 
Klägern nicht möglich war, an der Eigen
tümerversammlung teilzunehmen, anderer
seits der Eigentümerversammlung durchaus 
zuzumuten war, einen externen Vertreter zu 
akzeptieren. 

Konsequenzen 

Die Entscheidung zeigt, dass das Beharren 
auf formalen Regeln dann zur Unwirksamkeit 
von Beschlüssen (oder anderen rechtsge
schäftlichen Handlungen) führt, wenn es gar 
nicht mehr um den Zweck geht, der mit der 
formalen Regel verfolgt wird, sondern um 
ein ganz anderes Ziel. Die in wohl fast allen 
Teilungserklärungen enthaltenen Regeln, die 
die Stellvertretung der Wohnungseigentümer 
auf der Eigentümerversammlung beschrän
ken, haben den Zweck, dafür zu sorgen, 
dass an der Eigentümerversammlung nur 
Personen teilnehmen, die eine gewisse 
inhaltliche Nähe zur Wohnungseigentümer
gemeinschaft haben, also die Verhältnisse 
der Immobilie kennen, die Nachbarn und 
Miteigentümer kennen etc. Diese formalen 
Regelungen sollen aber nicht dazu dienen, 
die schwierige Situation eventuell misslie
biger Eigentümer („Querulanten“) auszunut
zen, um sie an der Ausübung ihres Stimm
rechts zu hindern. 

 ▶ Praxistipp

Der (unrechtmäßige) Ausschluss von Teil
nehmern und Vertretern von der Teilnahme 
an der Wohnungseigentümerversammlung 
stellt einen so schwerwiegenden Eingriff 
in die Kernkompetenzen eines Miteigen
tümers dar, dass allein dieser Verstoß die 
auf der Eigentümerversammlung gefassten 
Beschlüsse unwirksam macht. Auf die Frage, 
ob sich an dem Abstimmungsergebnis etwas 
geändert hätte, wenn der ausgeschlossene 
Vertreter an der Versammlung teilgenommen 
hätte (sogenannte hypothetische Kausalität) 
kommt es deshalb gar nicht mehr an. Das 
ist insbesondere für Wohnungsverwalter ris
kant, die im Anschluss an mangelbehaftete 
Eigentümerversammlungen auf Ersatz der 
Kosten der Beschluss  Anfechtungsklage und 
der wiederholten Eigentümerversammlung in 
Anspruch genommen werden. Der Verwalter 
muss deshalb im Vorfeld der Eigentümer
versammlung zum einen dafür sorgen, dass 
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tatsächlich alle aktuellen Eigentümer zur Ver
sammlung eingeladen werden, zum anderen 
dafür, dass die Regelungen zur Stellvertretung 
und Teilnahme an der Eigentümerversamm
lung richtig angewendet w erden.  JM

Tagesordnung bestimmt 
nicht der Verwalter
1. Wohnungseigentümer haben grund
sätzlich Anspruch auf Aufnahme von 
Tagesordnungspunkten und Beschluss 
anträgen auf die Tagesordnung der 
a nstehenden 
Wohnungseigentümerversammlung.
2. Der Verwalter hat grundsätzlich kein 
Recht, über die Aufnahme bzw. Nicht
aufnahme von Tagesordnungspunkten 
und Beschluss anträgen zu befinden.
3. Nur in den Fällen, in denen die begehr
ten Tagesordnungspunkte und Beschluss
anträge rechtsmissbräuchlich sind,  
darf der Verwalter von einer Aufnahme  
auf die Tagesordnung absehen.

(Leitsätze des Bearbeiters)
LG Hamburg,  
Beschluss  vom 13.07.2022 – 318 T 16/22

Problemstellung

Wohnungseigentümer und Verwalter haben 
regelmäßig ein Interesse daran, dass die 
Wohnungseigentümerversammlung nicht mit 
Themen überfrachtet wird. Oftmals bildet 
sich in Wohnungseigentümergemeinschaf
ten eine Mehrheitsfraktion, gegen die nur 
einzelne Wohnungseigentümer opponieren. 
Da jedem Wohnungseigentümer das Recht 
zusteht, eigene Tagesordnungspunkte und 
Beschluss anträge auf die Tagesordnung 
einer Wohnungseigentümerversammlung 
aufzunehmen, stellt sich die Frage, ob und 
wann ein Verwalter die Aufnahme ableh
nen kann.
In der Praxis finden sich nicht selten Fälle, 
in denen der Verwalter seine gebotene Neut
ralität aufgibt und im Sinne der Mehrheit die 
Aufnahme von Tagesordnungspunkten und 
Beschluss anträgen ablehnt. Dabei verken
nen die Verwalter, dass ihnen grundsätzlich 
kein materielles oder formelles Prüfungs
recht zusteht. 

Entscheidung

Ein Wohnungseigentümer begehrt die Auf
nahme von Beschluss anträgen auf die 
Tagesordnung der anstehenden Wohnungs
eigentümerversammlung. Der Verwalter 
lehnt dies ab, woraufhin der Wohnungs

eigentümer Klage auf Aufnahme seiner 
Beschluss anträge erhebt.
Dies geschieht schließlich noch vor Zustellung 
der Klage, woraufhin der klagende Wohnungs
eigentümer die Klage zurücknimmt und bean
tragt, der Wohnungs eigentümergemeinschaft 
die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. 
Mit Erfolg!
Jeder Wohnungseigentümer hat Anspruch 
auf die Aufnahme eines Tagesordnungs
punktes, wenn sachliche Gründe vorlie
gen, den Gegenstand zu erörtern und zum 
Gegenstand der Abstimmung zu machen. 
Dem Verwalter steht dabei grundsätzlich 
keine eigenes Prüfungsrecht zu, ob der 
Tagesordnungspunkt und die begehrte 
Beschluss fassung notwendig, richtig oder 
sachlich ist. Lediglich in Ausnahmefällen, 
in denen die begehrten Tagesordnungs
punkte und Beschluss fassungen rechts
missbräuchlich sind, kann der Verwalter 
von einer Aufnahme absehen.
Dies ist dann der Fall, wenn das Begeh
ren die Gefährdung der Versammlung zum 
Ziel hat oder dazu dient, die Versammlung 
ihres Zwecks zu berauben. Die begehrten 
Beschluss fassungen dürfen auch nicht von 
vornherein rechtswidrig sein.
Eine Rechtswidrigkeit der begehrten 
Beschluss fassungen vermochte das Gericht 
ebenso wenig zu erkennen, wie ein recht
missbräuchliches Vorgehen. Die Wohnungs
eigentümergemeinschaft hat daher die 
Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Hinweis

Verwalter sind nicht dazu berufen, über 
die begehrten Beschluss fassungen vorab 
zu richten oder eine Beschluss fassung 
durch die eigene Entscheidung der Nicht
aufnahme auf die Tagesordnung zu verhin
dern. Selbst wenn auf einen Verwalter ent
sprechender Druck von Seiten der Mehr
heit der Wohnungs eigentümer oder durch 
den Verwaltungsbeirat ausgeübt wird, hat 
er dem zu widerstehen. Verwalter haben 
neutral zu sein und sind eben gerade nicht 
gleich zeitig auch „Sachverständiger und 
Richter“ in einer Person.

 ▶ Praxistipp

Verwalter sollten grundsätzlich Beschluss
anträge immer auf die Tagesordnung set
zen, es sei denn diese sind offensichtlich 
querulatorisch oder rechtswidrig oder ihr 
Gegenstand betrifft bereits sachlich nicht 
die Wohnungseigentümergemeinschaft. Im 
Zweifel ist es besser, Beschluss anträge 
aufzunehmen, zumal im Falle der erfolg
reichen Klage des betroffenen Wohnungs
eigentümers dem Verwalter die Kosten des 
Rechtsstreits auferlegt werden können. 
Zudem drohen dem Verwalter daneben 
auch Schadensersatzansprüche durch die 
Wohnungseigentümergemeinschaft, wenn 
sie durch die pflichtwidrige Nichtaufnahme 
von Beschluss anträgen Schäden erleiden. 
Hinzu kommt, dass die einseitige Par
teinahme für die Mehrheit der Wohnungs
eigentümer und die damit verbundene Auf
gabe der Neutralität einen Abberufungs
grund darstellen kann.
Wohnungseigentümer, die eigene Beschluss
anträge auf die Tagesordnung bringen 
wollen, sollten ihre „Punkte“ bündeln 
und nicht versuchen die Tagesordnung zu 
überfrachten. 
Wenn damit zu rechnen ist, dass in Anbe
tracht der Vielzahl von Tagesordnungs punkten 
und Beschluss anträgen mit einer langen Ver
samm lungsdauer zu rechnen ist, kann dem 
Ausufern einer Wohnungseigentümerver
sammlung durch eine Begrenzung der Rede
zeit begegnet werden. Über die Redezeit kann 
durch einen Geschäftsordnungsbeschluss  
auf der Versammlung durch Stimmen
mehrheit beschlossen werden, sofern die Tei
lungserklärung nicht anderes vorsieht. Solche 
Redezeitbegrenzungen müssen allerdings so 
bemessen sein, dass jedem Wohnungseigen
tümer ausreichend Redezeit zu Erläuterung 
seiner Anliegen zur Verfügung steht. Rede
zeitbegrenzungen, die dazu dienen einzelne 
Wohnungseigentümer aus zubooten, führen 
hingegen in der Regel zur Anfechtbarkeit der 
Beschlüsse, bei denen ein Wohnungseigen
tümer keine Gelegenheit hatte, ausreichend 
zu Wort zu kommen. Finger spitzengefühl ist 
gefragt. OS
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